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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des Gesetzes, Maßregeln gegen die Reblauskrankheit betreffend, vom 6. März 1875 (Reichs-
Gesetzblatt Seite 175) ist aus den Weinbaugebieten der preußischen Provinzen Schlesien, Posen und Branden-
denburg“) ein besonderer Bezirk gebildet und die Ueberwachung desselben hinsichtlich des Auftretens der Reb-
laus dem Kunst= und Handelsgärtner Bromme zu Grünberg i. Schl. als ständigem Aussichts-Kommissar
übertragen worden. Als Sachverständiger innerhalb des bezeichneten Bezirks fungirt Dr. Gallus zu
Sommerfeld.

 .) Vergl. Central-Blatt Jahrgang 1876 Seite 19.
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